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Dem Ersuchen des Bundeskanzleramtes entsprechend übermittelt die Bundeskam

mer der gewerblichen Wirtschaft 25 Kopien ihrer zu dem oben genannten Ge

setzentwurf erstatteten Stellungnahme mit der Bitte um gefällige Kenntnis

nahme. 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

BundeswiTtschaftskammer· A-1045 Wien 

Postfach 195 

Bundeskanzleramt 
Sektion VI/Vo1ksgesmdheit 

Ballhausp1atz 2 
1010 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

GZ. 62.196/5-VI/13 b/87 RGp 127/87/Dn/St 
29. September 1987 

Betreff 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Bäderhygienegesetz 1976 geändert 
wird - Begutachtungsverfahren 

(0222) 65 05 Datum 

4297 DW 09.11.87 

Die Bundeswirtschaftskanmer lehnt aus gnmdsätz1ichen Überlegungen den vor

liegenden Entwurf ab md begründet dies wie folgt: 

Gemäß Art I des Entwurfes soll dem § 9 Abs 1 ein Satz angefügt werden, w0-

nach der Ersatz der anläß1ich der Überprü:f'ung erwachsenden Baraus1agen dem 

Bewilligungsinhaber angelastet werden soll. Diese Bestimmung ist Bestandteil 

des zwei ten Abschni ttes des Bäderhygienegesetzes, weswegen gemäß § 1 Abs 2 

genehmigungspf1 i chti ge gewerbliche Bäder- md Sauna-Anlagen nicht betroffen 

sind, weil die Bestirmnmgen des zweiten Abschni ttes auf diese Anlagen nicht 

anwendbar sind. Da aber gewerbliche md nicht gewerbliche Bäder in Wettbe

werb stehen, wäre diese KostenüberwälZ\mg eine Benachteiligung fUr nicht ge

werbliche Bäder md somi t eine sachlich nicht gerechtfertigte Ung1eichbe

handlung. Aus diesem Grtmde stellt sich daher die Frage, ob durch diese Be

stimmungen ein Präjudiz geschaffen werden soll, l.IIl die fUr gewerbliche Bäder 

geltende Kostentragungsrege1 der § 74 ff AVG analog dem vorliegenden Vor

schlag umgestalten zu können. 
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Aufgrund der Kostentragungsregel des AVG sind aber die Kosten für die Tätig

kei t der Behörde im Verwal tungsverf'ahren grundsätzlich VaTI zuständigen 

Rechtsträger (hier: Btmd) zu bestrei ten 1.md auch zu tragen. Im vorliegenden 

Falle ist die Verwal tungsbehörde im öffentlichen Interesse (.Abwehr Val Ge

fahren für den allgemeinen GeS1.mdhei tszustand der Bevölkerung) verpflichtet 

(arg: "die Behörde hat ••••• an Ort 1.md Stelle zu Uberprüfen") ihre Aufgaben 

wahrztmehmen 1.md kann dafür keinen der im AVG aufgezeigten Ausnahmetatbe

stände für ein Abweichen von der Kostentragungsregeltmg anfUhren. 

Unter einem wird gebeten, den zwei ten Satzteil des § 1 Abs 2 ebenfalls zu 

überprüfen, da ihres Erachtens diese Bestirrmung bedeuten kann, daß der drit

te Abschnitt gleichzeitig in Gesetzes- 1.md in Verordnungsrang steht, was aus 

fonnalgesetzlichen Gründen (Erlassung einer Durch:ruhrungsverordntmg durch 

den Btmdesgesetzgeber) nicht zulässig wäre. § 82 Abs 1 Ge\\O 1973 ist nämlich 

eine Verordntmgsermächtigung, die durch den Btmdesgesetzgeber nicht stell

vertretend - auf' Grtmd der Gewal tentrermtmg - in Anspruch genomnen werden 

kann. Sollte aber durch die fraglichen Bestirrmungen der § 82 Abs 1 hinsicht

lich seiner Anwendbarkeit auf' gewerbliche Bäder eingeschränkt worden sein, 

stell t sich die Frage, wie diese Anlagen ohne Gesetzesbeschluß an den geän

derten Stand der Technik herangefUhrt werden körmen. 
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